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	Muster: Stellungnahme

	Sehr geehrte Damen und Herren, 
gegen die im Rahmen der MD-Prüfung erfolgte Abwertung unseres ambulanten Pflegedienstes in Bezug auf die Wundversorgung möchte ich Stellung nehmen. 
Begründet wurde die Abwertung damit, dass unsere Pflegefachkräfte bei der Versorgung einer Wunde keinen Kontakt zum behandelnden Arzt aufgenommen hätten. Nach Auffassung des Gutachters hätte anhand des angegebenen Diagnoseschlüssels erkannt werden müssen, dass es sich um eine chronische Wunde (Ulcus) handelt. 
Diese Bewertung können wir fachlich und rechtlich nicht nachvollziehen. Zunächst ist klarzustellen, dass die medizinische Diagnose – einschließlich der Einordnung, ob es sich um eine akute oder chronische Wunde handelt – ausschließlich in der Verantwortung des behandelnden Arztes liegt. Pflegefachkräfte sind weder berechtigt noch verpflichtet, ärztliche Diagnosen zu stellen, zu korrigieren oder medizinisch neu zu bewerten. Dies gilt ausdrücklich auch für die Auswertung und Interpretation von ICD-Diagnoseschlüsseln. 
Unsere Pflegefachkräfte haben die ärztliche Verordnung ordnungsgemäß übernommen und die Wunde auf dieser Grundlage fachgerecht versorgt. In der pflegerischen Beobachtung stellte sich das Wundbild als druckbedingt dar. Ein solcher Unterschied zwischen ärztlicher Kodierung und pflegerischer Einschätzung begründet jedoch keine Pflicht der Pflege, eigenständig eine medizinische Neubewertung vorzunehmen oder die Diagnose zu ändern. 
Richtig ist: Bestehen Unklarheiten oder Widersprüche zwischen ärztlicher Verordnung und pflegerischer Beobachtung, ist eine Rücksprache mit dem Arzt der fachlich richtige Weg. Eine solche Rücksprache dient der Klärung der Diagnose und der Absicherung der Versorgung. Sie ersetzt jedoch nicht die ärztliche Diagnoseverantwortung und kann nicht rückwirkend als zwingende Pflichtverletzung der Pflege gewertet werden. 
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Qualitätsprüfung ausschließlich die Durchführung der tatsächlich erbrachten pflegerischen Maßnahmen zu bewerten ist. Die medizinische Richtigkeit oder Angemessenheit der ärztlichen Diagnose ist nicht Prüfgegenstand. Eine nachträgliche medizinische Neubewertung durch den MD darf daher nicht zu einer Abwertung des Pflegedienstes führen, wenn die Pflege die ärztliche Verordnung fachgerecht umgesetzt und den Verlauf nachvollziehbar dokumentiert hat. 
Vor diesem Hintergrund bitten wir um erneute Prüfung der Abwertung und um entsprechende Korrektur der Bewertung. 
Mit freundlichen Grüßen




	

